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 Veröffentlicht am 21.10.1998

Index

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4a Abs1;

AuslBG §4a Abs2;

AuslBG §4a Abs3;

Rechtssatz

Gemäß §4a AuslBG ist kein "Qualitätsnachweis" zu erbringen, sondern lediglich die Voraussetzung der beabsichtigten

künstlerischen Tätigkeit bei begründeten Zweifeln glaubhaft zu machen; die Rechtsansicht, daß ein

Quali;kationsnachweis bzw ein "Ausbildungsnachweis" vom Arbeitgeber vorzulegen ist, entbehrt daher jedenfalls

einer gesetzlichen Grundlage.
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